
 
 

 

 

 

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Minden vom 
24.05.2018 
 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 931 „Versorgungsbereich 
Lübbecker Str./Schwabenring“ in den Stadtbezirken Rodenbeck und 
Bölhorst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss: Ausschuss für Bauen, Umwelt und 
Verkehr vom 09.05.2018. 
 

Geltungsbereich: Flurstücke 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1346, 750, 
978, 979, 1011, 1012, 1018, tlw. 990 und tlw.1024 der Flur 32 und die Flurstücke 9, 
256, 257, 431 und 432 der Flur 33, Gemarkung Minden sowie die Flurstücke 3, 661 
und tlw. 567 der Flur 1, Gemarkung Bölhorst (Übersichtsplan siehe oben). 
 

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung: Ausschluss von Vergnügungsstätten 
zum Schutz und zur Entwicklung des zentralen Versorgungsbereiches sowie im Inte-
resse einer verbrauchernahen Versorgung. 
 



Verfahrenshinweise: Der Bebauungsplan wird im Sinne des § 30 Abs. 3 BauGB als 
einfacher Bebauungsplan in Verbindung mit § 13 BauGB ohne förmliche Umweltprü-
fung nach § 2 (4) BauGB aufgestellt. In gleicher Sitzung beschloss der Ausschuss für 
Bauen, Umwelt und Verkehr den Aufstellungsbeschluss vom 16.07.2008 für den Be-
bauungsplan Nr. 902 "ZVB Lübbecker Str./Schwabenring" aufzuheben und das Verfah-
ren einzustellen (Übersichtsplan siehe unten). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minden, den 17.05.2018       
 

Der Bürgermeister                                                                 Michael Jäcke 

 
 
 
 


